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Bekanntmachung 
 

  

 
Bebauungsplan 212 „Kaulardstraße/Jülichstraße“ 

im Stadtteil Efferen 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Der Hauptausschuss der Stadt Hürth hat in seiner Sitzung 23.03.2021 die Aufstellung des Be-
bauungsplans (Bpl) 212 gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I. S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08.08.2020 (BGBl. I S.1728) beschlossen.  
 
Der Wirkungsbereich des Bebauungsplans 212 ist in einem Übersichtsplan dargestellt, der als 
Anlage dieser Bekanntmachung beigefügt ist. Er wird begrenzt durch die Kaulardstraße, die 
Bahnstraße, die Jülichstraße und die Kochstraße. Bahnstraße, Kochstraße und Teile der 
Kaulardstraße gehören auch zum Plangebiet. Die Grundstücke Kaulardstraße 49 und 51 (Bpl 
213) gehören nicht zum Plangebiet. 
 
Durch den Bpl sollen vorhandenes Gewerbe gesichert und standortgerechte Erweiterungsmög-
lichkeiten geschaffen werden. Vorhandene Wohnnutzungen sollen ebenso gesichert werden. 
Darüber hinaus soll der städtebauliche Charakter des Plangebiets mit seiner kleinteiligen Struk-
tur erhalten werden. Beabsichtigt ist die Festsetzung eines Urbanen Gebiets (MU) gemäß §6a 
BauNVO an der Kaulardstraße bzw. von Allgemeinem Wohngebiet (WA) gemäß §4 BauNVO an 
Koch-, Jülich-, Peter-Köhr- und Bahnstraße. Zukünftig sollen unter anderem Vergnügungsstät-
ten, Spielhallen, Wettbüros, Wettannahmestellen und Bordelle ausgeschlossen werden. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 212 erfolgt eine Teilaufhebung des Bebauungsplans 
3. 
 
Auskünfte zum Bebauungsplan erteilt Herr Moll vom Amt für Planung, Vermessung und Umwelt, 
Zimmer 419 im IV. OG des Rathauses (Tel.: 02233/53-423, Fax: 02233/53-185, e-mail: 
moll@huerth.de). Während der Covid-19-Pandemie sind Erledigungen im Rathaus vorüberge-
hend ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 
 
 
Anlage: Übersichtsplan 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) des Bebauungsplan 212 
„Kaulardstraße/Jülichstraße“ im Stadtteil Efferen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hürth vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
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Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann beim Bürgermeister der Stadt 
Hürth, Rathaus, Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth, geltend gemacht werden. 
 
 
 
Hürth, 28.04.2021 

 
Dirk Breuer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

der Bezirksregierung Köln  

 
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 

Dezernat 33 

– Ländliche Entwicklung, Bodenordnung – 

 
Zeughausstraße 2 - 10 

50667 Köln 

FLURBEREINIGUNG HAMBACH-OST  Tel.: 0221/147-2033 

Az.:  –  33.42 –  17 06 1 –   21. April 2021 

 
 

Ladung zur Bekanntgabe 
des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan Hambach –Ost 

Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-Ost hat die Bezirksregierung Köln als Flurbereinigungsbehörde 
den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan aufgestellt. 

Gemäß § 59 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 60 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 
(BGBl. I S. 2794), finden zur Vorlage des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan folgende Termine statt, 
zu denen die betroffenen Beteiligten geladen werden: 

1. Bekanntgabe des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan (Offenlegungstermin); 

2. Anhörung der Teilnehmer und Nebenbeteiligten über den bekanntgegebenen Nachtrag 1 zum Flurbe-
reinigungsplan (Anhörungstermin). 

1. Offenlegungstermin 

Der Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Textteil, Nachweise und Karten) liegt gemäß § 59 Abs. 1 
FlurbG zur Einsichtnahme für die davon betroffenen Beteiligten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte) offen 
von 

Montag, den 31.05.2021 bis Mittwoch, den 02.06.2021  
jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr  

im Büro der Umsiedlungsabteilung der RWE Power AG,  
Oberstraße 45, 52399 Merzenich-Morschenich.  

An diesen Tagen stehen Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde (Bezirksregierung Köln, Dezernat 33) 
zur Erteilung von Auskünften zur Verfügung. 

Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, vorab einen persönlichen Termin unter 
der Rufnummer 0221-1473204 oder per E-Mail an florian.meul@bezreg-koeln.nrw.de abzustim-
men. 

Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in dem o. g. Gebäude die Maskenpflicht und der 
Mindestabstand (1,50 m) gelten. 

Beteiligte können in diesem Termin oder vorab telefonisch bzw. mittels E-Mail den Antrag stellen, sich 
die neue Feldeinteilung in der Örtlichkeit anzeigen und erläutern zu lassen. 

Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG als Teilnehmer die Eigentümer 
und Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke und gemäß § 10 Nr. 
2 FlurbG die Nebenbeteiligten. Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereinigungsverfahrens zählen: 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen 
werden; 

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhal-
ten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG); 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und die-
ses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von Rechten an sol-
chen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechti-
gen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken; 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 
61 Satz 2 FlurbG); 

mailto:florian.meul@bezreg-koeln.nrw.de
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f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unter-

haltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester 
Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 

Die Teilnehmer erhalten einen Auszug aus dem Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan in Form des Bo-
denordnungsnachweises, der die von ihnen eingebrachten Grundstücke (Einlagenachweis) sowie ihre 
neuen Grundstücke und das Verhältnis ihrer Gesamtabfindung zu dem von ihnen Eingebrachten und die 
Ausgleiche und Entschädigungen nachweist (Abfindungsnachweis) mit gesonderter Post. Wenn bei Mit-
eigentum ein/e gemeinsame/r Bevollmächtigte/r bestellt ist, so erhält nur diese/r einen Bodenordnungs-
nachweis. 

Die Nebenbeteiligten erhalten einen Auszug aus dem Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Nebenbe-
teiligtennachweis), der ihre aus dem Grundbuch ersichtlichen Rechte und die diesbezüglichen Festset-
zungen nachweist mit gesonderter Post. An die Stelle der bisher haftenden, im Grundbuch eingetragenen 
alten Grundstücke, treten die im Nebenbeteiligtennachweis angegebenen Abfindungsgrundstücke. 
Rechte, die entbehrlich sind, werden durch den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan gelöscht. Rechte, 
die durch den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan neu begründet werden, sind im Nebenbeteiligten-
nachweis mit dem Hinweis „Vorgesehene Neueintragung“ eingetragen. 

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass das Finanzamt im Rahmen der Grundbuchberichtigung 
den Abfindungsnachweis – Ausgleiche und Entschädigungen – erhält. 

Die Beteiligten werden gebeten, ihre jeweiligen Auszüge aus dem Flurbereinigungsplan zu dem 
Termin mitzubringen. 

Von der Möglichkeit der Einsichtnahme in den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan bitte ich Gebrauch 
zu machen, weil in dem Anhörungstermin am 18.06.2021 Einzelauskünfte nicht mehr erteilt werden 
können. 

2. Anhörungstermin 

Gegen den bekanntgegebenen Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan können die Beteiligten gemäß § 
59 Abs. 2 FlurbG Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG zur Vermei-
dung des Ausschlusses im Anhörungstermin erhoben werden. 
Die vorgebrachten Widersprüche werden in eine Verhandlungsniederschrift aufgenommen (§ 59 Abs. 4 
FlurbG). 

Der Anhörungstermin findet zu der folgenden Zeit statt: 

Freitag, den 18.06.2021 um 10:00 Uhr 
im Büro der Umsiedlungsabteilung der RWE Power AG, 

Oberstraße 45, 53299 Merzenich-Morschenich. 

Hierzu werden die Beteiligten bzw. bevollmächtigten Personen geladen. 

Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, sich vorab unter der Rufnummer 0221-
1473204 oder per E-Mail an florian.meul@bezreg-koeln.nrw.de anzumelden. 

Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in dem o. g. Gebäude die Maskenpflicht und der 
Mindestabstand (1,50 m) gelten. 

Besondere Hinweise zum Anhörungstermin: 

 Das Erscheinen zum Anhörungstermin ist nicht erforderlich, wenn kein Widerspruch gegen den Nach-
trag 1 zum Flurbereinigungsplan erhoben werden soll. 

 Terminversäumnis oder Nichtabgabe von Erklärungen im Anhörungstermin gelten als Einverständnis 
mit den Festsetzungen des Flurbereinigungsplanes (§ 134 Abs.1 FlurbG). 

 Widersprüche, die vor oder nach dem Anhörungstermin eingehen, können im Hinblick auf  
§ 59 Abs. 2 FlurbG nicht als form- und fristgerecht anerkannt werden. 

 Wer Widerspruch erheben will, aber an der Wahrnehmung des Anhörungstermins verhindert ist, muss 
sich durch eine/n Bevollmächtigte/n vertreten lassen. Die Bevollmächtigung muss, soweit nicht schon 
geschehen, schriftlich erfolgen. Die Unterschrift der/des Vollmachtgeberin/-gebers muss von einer 
dazu befugten Behörde (in der Regel Städte und Gemeinden) amtlich beglaubigt sein. Die Beglaubi-
gung ist kosten- und gebührenfrei gemäß § 108 FlurbG. Die bevollmächtigte Person muss diese Voll-
macht im Anhörungstermin vorlegen. 

 
Im Termin fehlende Vollmachten sind der Bezirksregierung Köln bis spätestens einen Monat nach dem 
Termin nachzureichen. 

mailto:florian.meul@bezreg-koeln.nrw.de
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Vollmachtsvordrucke können bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.42, 50606 Köln unter Angabe 
des Aktenzeichens 33.42- 17 06 1 - und der Ordnungsnummer (ONr.) angefordert, oder unter dem Link: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/form_voll-
macht.pdf 

im Internet abgerufen werden. 

Neben dem Formular sind auch „Erläuterungen zum Vollmachtsformular“ auf der Homepage der Bezirks-
regierung eingestellt unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/merkblatt_voll-
machtsformular.pdf 

Das Verschulden eines/r Vertreters/in oder bevollmächtigten Person steht dem eigenen Verschulden 
gleich (§ 134 Abs. 4 FlurbG). 

Hinweis zum Besitzübergang  

Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den gegenüber dem Flurbereinigungs-
plan geänderten neuen Grundstücken wurde einvernehmlich mit den Beteiligten in Einzelverhandlungen 
geregelt. 

Im Auftrag 
gez. 
Meul 
Regierungsvermessungsdirektor 
 
 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informationen 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhin-
weise.pdf 

Auf Wunsch stellen wir diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung. 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht 
unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/hambach_ost/index.html 
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